
Satzung des
Jugend- und Kulturverein Wildeck e.V.

Präambel

Der Jugend- und Kulturverein Wildeck e.V.  gibt sich folgendes Leitbild, an dem sich das
Vereinsleben und die Arbeit der Organe, der Amts- und Funktionsträger*innen sowie aller
sonstigen Mitarbeiter*innen orientieren:

Grundlage der Vereinsarbeit ist das Bekenntnis aller Mitglieder des Vereins zur freiheitlich
demokratischen Grundordnung der Bundesrepublik Deutschland und des Landes Hessen.

Der  Verein  ist  parteipolitisch  und  religiös  neutral.  Er  vertritt  den  Grundsatz  religiöser,
weltanschaulicher und ethnischer Toleranz und Neutralität. Der Verein wendet sich gegen
Intoleranz,  Rassismus,  Antisemitismus,  Antiziganismus,  Ableismus,  Antifeminismus  und
jede  Form  von  politischem  Extremismus.  Er  tritt  rassistischen,  verfassungs-  und
fremdenfeindlichen Bestrebungen sowie jeder Form von Gewalt, unabhängig davon, ob
sie verbaler, körperlicher, seelischer oder sexualisierter Art ist, entgegen.

 

 

§ 1 Name und Sitz des Vereins, Geschäftsjahr     

(1) Der Verein führt den Namen Jugend- und Kulturverein Wildeck.                     

(2) Der Verein hat seinen Sitz in Wildeck Obersuhl. 

(3) Er führt den Zusatz "e. V." 

(4) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.        

 
 
§ 2 Gemeinnützigkeit des Vereins

(1) Der Verein mit  Sitz in Wildeck Obersuhl  (§ 1 Absatz 2) verfolgt ausschließlich und
unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „steuerbegünstigte Zwecke"
der Abgabenordnung.

(2)  Der  Verein  ist  selbstlos  tätig;  er  verfolgt  nicht  in  erster  Linie  eigenwirtschaftliche
Zwecke.             

(3) Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die
Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus den Mitteln des Vereins.
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(4) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder
durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

§ 3 Zweck des Vereins
(1) Der Jugend- und Kulturverein Wildeck ist ein gemeinnütziger Verein.

Der Verein strebt an, Kunstfreunde und Förderer der Kunst und Kultur sowie Kinder und
Jugendliche in Wildeck Obersuhl und der Gemeinde Wildeck zu Vorhaben auf dem Gebiet
der inhaltlichen Freizeit- und Lebensgestaltung zusammen zu führen.

(2) Der Zweck des Vereins ist: Das geistig kulturelle Leben in der Gemeinde Wildeck mit
der  Förderung  von  kulturellen  Veranstaltungen  und  künstlerischen  Ereignissen  zu
bereichern. Sowie kulturelle Initiativen im Bereich Jugendhilfe zu fördern. Insbesondere
solche,  die  der  Prävention  von  Gewalt  und  Sucht  dienen  unter  besonderer
Berücksichtigung sozial benachteiligter Kinder und Jugendlicher.

(3) Der Verein erreicht seinen Vereinszweck, indem er kulturelle Ereignisse anregt und
kulturelle Vorhaben durchführt sowie solche von anderen gemeinnützigen Vereinen.

(4) Seine Ziele sind insbesondere:

a) die Weckung und Vertiefung des Verständnisses für Kunst und Kultur bei der 
Wildecker Bevölkerung,

b) die Förderung von unbekannten regionalen und überregionalen Bands,

c) die Planung, Organisation und Durchführung von Musikveranstaltungen,

d) die Planung, Organisation und Durchführung von Theateraufführungen,

e) die Koordinierung geeigneter Veranstaltungen mit anderen kulturellen Ein-  

    richtungen in der Gemeinde Wildeck.

(5) Um seinen Vereinszweck erfüllen zu können, kann der Verein ein Gelände für Musik-
und  Theaterveranstaltungen  sowie  Gebäude  zur  Eröffnung  eines  Jugendclubs/
Vereinsheims unterhalten.

(6) Um seine Ziele zu erreichen, kann sich der Verein auch wirtschaftlich betätigen, wenn
dadurch die Gemeinnützigkeit nicht in Frage gestellt wird.
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 § 4 Erwerb der Mitgliedschaft

(1) Mitglied des Vereins kann jede (natürliche) Person werden.

(2) Die Aufnahme in den Verein ist schriftlich beim Vorstand zu beantragen.                    
Bei Minderjährigen ist der Aufnahmeantrag durch die gesetzlichen Vertreter zu stellen. Der
Vorstand entscheidet über den Aufnahmeantrag nach freiem Ermessen. Eine Ablehnung
des Antrags muss er gegenüber dem Antragsteller nicht begründen.

(3) Auf Vorschlag des Vorstands kann die Mitgliederversammlung Mitglieder oder sonstige
Personen,  die  sich  um  den  Verein  besonders  verdient  gemacht  haben,  zu
Ehrenmitgliedern auf Lebenszeit ernennen.

 

§ 5 Beendigung der Mitgliedschaft
(1)  Die Mitgliedschaft  im Verein endet  durch Tod (bei  juristischen Personen mit  deren
Erlöschen), Austritt oder Ausschluss.

(2) Der Austritt ist schriftlich gegenüber dem Vorstand zu erklären. Der Austritt kann nur
mit einer Frist von drei Monaten zum Ende des Geschäftsjahres erklärt werden.

(3)  Ein  Mitglied  kann  durch  Beschluss  der  Mitgliederversammlung  aus  dem  Verein
ausgeschlossen werden, wenn es:    

a) schuldhaft das  Ansehen oder die  Interessen des Vereins in  schwerwiegender
Weise schädigt,     

b)  mehr  als  drei  Monate  mit  der  Zahlung seiner  Aufnahmegebühr  oder  seiner
Mitgliedsbeiträge im Rückstand ist und trotz schriftlicher Mahnung unter Androhung
des  Ausschlusses  die  Rückstände  nicht  eingezahlt  hat.  Dem  Mitglied  ist
Gelegenheit  zu  geben,  in  der  Mitgliederversammlung  zu  den  Gründen  des
Ausschlusses Stellung zu nehmen. Diese sind ihm mindestens zwei Wochen vorher
mitzuteilen. 
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§ 6 Rechte und Pflichten der Mitglieder

(1)  Jedes  Mitglied  hat  das  Recht,  die  Einrichtungen  des  Vereins  zu  nutzen  und
angemeinsamen Veranstaltungen teilzunehmen. Jedes Mitglied hat gleiches Stimm- und
Wahlrecht in der Mitgliederversammlung.

(2) Jedes Mitglied hat die Pflicht,  die Interessen des Vereins zu fördern, insbesondere
regelmäßig seine Mitgliedsbeiträge zu leisten und, soweit es in seinen Kräften steht, das
Vereinsleben durch seine Mitarbeit zu unterstützen.

§ 7 Ordnungsgewalt des Vereins 
 (1)  Jedes  Mitglied  ist  verpflichtet,  die  Regelungen  dieser  Satzung,  sowie  der
Vereinsordnungen  zu  beachten,  einzuhalten  und  insbesondere  den  Anweisungen  und
Entscheidungen der Vereinsorgane, Mitarbeiter Folge zu leisten. 

(2)  Ein  Verhalten  eines  Mitglieds,  das  nach  §  5  Abs.  3  dieser  Satzung  zum
Vereinsausschluss  führen  kann,  kann  auch  nachfolgende  Vereinsstrafen  nach  sich
ziehen:                                                           

a) Ermahnung oder Verwarnung,

b) Geldstrafe,

c) Zeitweiliger Ausschluss von der Teilnahme an Vereinsveranstaltungen 

d) Ausschluss aus dem Verein. 

(3) Das Verfahren wird vom Vorstand eingeleitet. 

(4) Das betroffene Mitglied wird aufgefordert innerhalb einer Frist von drei Wochen zu dem
Antrag  Stellung  zu  nehmen.  Nach  Ablauf  der  Frist  ist  vom  Gesamtvorstand  unter
Berücksichtigung einer zugegangenen Stellungnahme des betroffenen Mitglieds über den
Antrag zu entscheiden.

(5)  Der  Vorstand  entscheidet  durch  Beschluss  mit  einfacher  Mehrheit  über  die
Vereinsstrafe.

(6) Die Vereinsstrafe wird mit Bekanntgabe an das betroffene Mitglied wirksam.
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(7) Der Beschluss ist dem Mitglied schriftlich mit Gründen mittels eingeschriebenen Briefes
mitzuteilen.

(8)  Bei  Ausschluss  eines  minderjährigen  Mitglieds  ist  nicht  nur  das  Vereinsmitglied,
sondern auch die Eltern zu informieren und Ihnen alle wesentlichen Unterlagen für das
Ausschlussverfahren  zusenden.  Berufen  sich  die  gesetzlichen  Vertreter  letzten  Endes
nicht auf Ihr Recht, so tritt der Ausschluss offiziell in Kraft.

(9) Dem betroffenen Mitglied steht gegen den Beschluss über die verhängte Vereinsstrafe
kein Beschwerderecht zu. Der Weg zu den ordentlichen Gerichten bleibt unberührt.        

 
 
§ 8 Aufnahmegebühr, Mitgliedsbeiträge & Arbeitsstunden

(1) Die Mitglieder zahlen keine Aufnahmegebühr, jedoch einen Mitgliedsbeitrag. Die Höhe
dieses  Mitgliedsbeitrages,  die  Zahlungsfristen  und  -modalitäten  sowie  die  Höhe  der
Arbeitsstunden sowie eine Abgeltungszahlung regelt eine Beitrags- und Finanzordnung,
welche von der Mitgliederversammlung zu beschließen ist.

(2) Der Mitgliedsbeitrag ist entweder monatlich zur Monatsmitte, oder zum 1. Februar und
zum 1. August zu bezahlen. Bei Neueintritt ist der Beitrag zum Eintrittsdatum fällig.

(3) Für die Beitragszahlung stehen folgende Zahlungsmöglichkeiten zur Verfügung:

a) Barzahlung

b) Einzelüberweisung

c) Dauerauftrag

d) SEPA-Lastschriftverfahren

(4) Ehrenmitglieder sind von der Aufnahmegebühr und den Mitgliedsbeiträgen befreit.

(5) Der Vorstand wird ermächtigt, einzelnen Mitgliedern auf deren Antrag hin die
bestehenden und künftigen Beitragspflichten zu stunden,  zu ermäßigen oder zu
erlassen. Das Mitglied muss die Gründe für seinen Antrag glaubhaft darlegen und
im Einzelfall nachweisen.
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(6)  Die gesetzlichen Vertreter  von minderjährigen Vereinsmitgliedern verpflichten
sich zur Leistung der Beitragspflichten der Minderjährigen gegenüber dem Verein.
 

 

§ 9 Organe des Vereins

Organe des Vereins sind:

     - der Vorstand,                                           
     - Mitgliederversammlung.                                       

§ 10 Vorstand
(1) Der Vorstand des Vereins i. S. v. § 26 BGB besteht aus dem ersten Vorsitzenden, dem
Stellvertretenden Vorsitzenden und dem Kassenwart.

(2) Der Verein wird durch zwei Mitglieder des Vorstands gerichtlich und außergerichtlich
vertreten. 

(3) Den Mitgliedern des Vorstands kann eine Vergütung gezahlt werden. Über die Höhe
der Vergütung entscheidet die Mitgliederversammlung. 

(4) Der Vorstand kann für die Geschäfte der laufenden Verwaltung einen Geschäftsführer
(besonderen Vertreter nach § 30 BGB) bestellen. Dieser ist berechtigt, an den Sitzungen
des Vorstandes mit beratender Stimme teilzunehmen.

(5)  Der  Vorstand  leitet  und  führt  den  Verein  nach  Maßgabe  dieser  Satzung  und  der
Ordnungen wie es die  Förderung des Vereinszwecks und damit  die  Vereinsinteressen
erfordert.      

§ 11 Aufgaben des Vorstands

Dem Vorstand des Vereins obliegen die Vertretung des Vereins nach § 26 BGB und die
Führung  seiner  Geschäfte.  Er  hat  insbesondere  folgende  Aufgaben: 

a) die Einberufung und Vorbereitung der Mitgliederversammlungen ein-schließlich 
der Aufstellung der Tagesordnung,

b) die Ausführung von Beschlüssen der Mitgliederversammlung,   
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c) die Verwaltung des Vereinsvermögens und die Anfertigung des Jahresberichts,

d) die Aufnahme neuer Mitglieder. 

 
 
§ 12 Bestellung des Vorstands

(1) Die Mitglieder des Vorstands werden von der Mitgliederversammlung für die Dauer von
zwei Jahren einzeln gewählt. Mitglieder des Vorstands können nur Mitglieder des Vereins
sein;  mit  der  Mitgliedschaft  im  Verein  endet  auch  die  Mitgliedschaft  im  Vorstand.  Die
Wiederwahl  oder  die  vorzeitige  Abberufung  eines  Mitglieds  durch  die
Mitgliederversammlung ist zulässig. Ein Mitglied bleibt nach Ablauf der regulären Amtszeit
bis zur Wahl seines Nachfolgers im Amt.

(2) Scheidet ein Vorstandsmitglied vorzeitig aus, so wählt der verbleibende Vorstand in
einer Vorstandssitzung innerhalb eines Monats einen Nachfolger.

Der  Vorstand  ist  berechtigt,  bis  zur  Nachwahl  einem  Vereins-  oder  Vorstandsmitglied
kommissarisch die Aufgabe des ausgeschiedenen Vorstandsmitglieds zu übertragen.

 
 
§ 13 Beratung und Beschlussfassung des Vorstands 

(1) Der Vorstand tritt nach Bedarf zusammen. Die Sitzungen werden vom Vorsitzenden,
bei dessen Verhinderung von seinem Stellvertreter, einberufen. Eine Einberufungsfrist von
einer Woche soll eingehalten werden. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens
zwei Mitglieder anwesend sind. Bei der Beschlussfassung entscheidet die Mehrheit der
abgegebenen  gültigen  Stimmen.  Bei  Stimmengleichheit  entscheidet  die  Stimme  des
Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung die seines Stellvertreters.

(2) Beschlüsse des Vorstands können bei Eilbedürftigkeit auch schriftlich (per E-Mail oder
online) oder fernmündlich gefasst werden, wenn alle Vorstandsmitglieder ihre Zustimmung
zu diesem Verfahren schriftlich oder fernmündlich erklären.

Schriftlich  oder  fernmündlich  gefasste  Vorstandsbeschlüsse  sind  ebenso  schriftlich
niederzulegen und von 1. Vorsitzenden zu unterzeichnen wie solche regulärer Sitzungen.

(3)  Die  Beschlüsse  des  Vorstands  sind  zu  protokollieren.  Das  Protokoll  ist  vom
Protokollführer  sowie  vom  Vorsitzenden,  bei  dessen  Verhinderung  von  seinem
Stellvertreter oder einem anderen Mitglied des Vorstands zu unterschreiben.
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§ 14 Aufgaben der Mitgliederversammlung                                            
Die  Mitgliederversammlung   ist  zuständig  für  die   Entscheidungen  in  folgenden
Angelegenheiten:

a) Änderungen der Satzung,    

b) die Festsetzung der Aufnahmegebühr und der Mitgliedsbeiträge,              

c) die Ernennung von Ehrenmitgliedern sowie der Ausschluss von Mitgliedern aus 
dem Verein,      

d) die Wahl und die Abberufung der Mitglieder des Vorstands, 

e) die Entgegennahme des Jahresberichts und die Entlastung des Vorstands, 

f) die Auflösung des Vereins.                                                          

 
 
§ 15 Einberufung der Mitgliederversammlung
(1)  Mindestens  einmal  im  Jahr,  möglichst  im  ersten  Quartal,  lädt  der  Vorstand  unter
Angabe  der  vorläufigen  Tagesordnung,  mit  einer  Frist  von  zwei  Wochen  zur
Mitgliederversammlung per E-Mail an die letzte vom Mitglied dem Vorstand mitgeteilte E-
Mail-Adresse bzw. auf ausdrücklichen Wunsch des Mitglieds, das über keinen eigenen
Internetzugang  verfügt,  per  einfachem  Brief  postalisch  ein.  Für  die  ordnungsgemäße
Einladung genügt jeweils die Absendung der E-Mail bzw. des Briefes.

(2) Die Tagesordnung setzt der Vorstand fest. Jedes Vereinsmitglied kann bis spätestens
eine Woche vor der Mitgliederversammlung beim Vorstand schriftlich eine Ergänzung der
Tagesordnung beantragen. Über den Antrag entscheidet der Vorstand. Über Anträge zur
Tagesordnung, die vom Vorstand nicht aufgenommen wurden oder die erstmals in der
Mitgliederversammlung gestellt  werden,  entscheidet  die  Mitgliederversammlung mit  der
Mehrheit  der Stimmen der anwesenden Mitglieder;  dies gilt  nicht für  Anträge, die eine
Änderung der Satzung, Änderungen der Mitgliedsbeiträge oder die Auflösung des Vereins
zum Gegenstand haben.

(3) Der Vorstand hat eine außerordentliche Mitgliederversammlung einzuberufen, wenn es
das Interesse des Vereins erfordert oder wenn mindestens ein Zehntel der Mitglieder dies
schriftlich unter Angabe des Zwecks und der Gründe beantragt.
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(4)  Die  Mitgliederversammlung  erfolgt  entweder  real  oder  virtuell  (Onlineverfahren)  in
einem nur für Mitglieder mit ihren Legitimationsdaten und einem gesonderten Zugangswort
zugänglichen  Chat-Raum.  Es  besteht  ebenso  die  Möglichkeit  einer  hybriden
Veranstaltung.

(5)  Im  Onlineverfahren  wird  das  jeweils  nur  für  die  aktuelle  Versammlung  gültige
Zugangswort mit einer gesonderten E-Mail unmittelbar vor der Versammlung, maximal drei
Stunden davor, bekannt gegeben. Ausreichend ist dabei die ordnungsgemäße Absendung
der E-Mail an die letzte dem Vorstand bekannt gegeben E-Mail-Adresse des jeweiligen
Mitglieds. Mitglieder, die über keine E-Mail-Adresse verfügen, erhalten das Zugangswort
per  Post  an  die  letzte  dem Vorstand  bekannt  gegebene Adresse.  Ausreichend  ist  die
ordnungsgemäße  Absendung  des  Briefes  zwei  Tage  vor  der  Mitgliederversammlung.
Sämtliche  Mitglieder  sind  verpflichtet,  ihre  Legitimationsdaten  und  das  Zugangswort
keinem Dritten zugänglich zu machen und unter strengem Verschluss zu halten.

(6)  Vorstandsversammlungen  und  Versammlungen  der  ordentlichen  Mitglieder  können
ebenfalls online oder in Schriftform erfolgen. 
 
 
§ 16 Beschlussfassung der Mitgliederversammlung
(1)  Die  Mitgliederversammlung  wird  vom  Vorsitzenden  des  Vorstands,  bei  dessen
Verhinderung von seinem Stellvertreter und bei dessen Verhinderung von einem durch die
Mitgliederversammlung zu wählenden Versammlungsleiter geleitet.

(2)  Die  Mitgliederversammlung  ist  beschlussfähig,  wenn  mindestens  ein  Drittel  aller
Vereinsmitglieder  anwesend  ist.  Bei  Beschlussunfähigkeit  ist  der  Vorstand  verpflichtet,
innerhalb  von  vier  Wochen  eine  zweite  Mitgliederversammlung  mit  der  gleichen
Tagesordnung  einzuberufen.  Diese  ist  ohne  Rücksicht  auf  die  Zahl  der  erschienenen
Mitglieder beschlussfähig. Hierauf ist in der Einladung hinzuweisen.

(3)  Die Mitgliederversammlung beschließt  in  offener  Abstimmung mit  der  Mehrheit  der
Stimmen der anwesenden Mitglieder. Kann bei Wahlen kein Kandidat die Mehrheit der
Stimmen der anwesenden Mitglieder auf sich vereinen, ist gewählt, wer die Mehrheit der
abgegebenen  gültigen  Stimmen  erhalten  hat;  zwischen  mehreren  Kandidaten  ist  eine
Stichwahl  durchzuführen.  Beschlüsse  über  eine  Änderung  der  Satzung  bedürfen  der
Mehrheit  von  drei  Vierteln,  der  Beschluss  über  die  Änderung  des  Zwecks  oder  die
Auflösung des Vereins der Zustimmung von neun Zehnteln der anwesenden Mitglieder.
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(4)  Über  den Ablauf  der  Mitgliederversammlung und  die  gefassten  Beschlüsse  ist  ein
Protokoll  zu  fertigen,  das  vom  Protokollführer  und  vom  Versammlungsleiter  zu
unterschreiben ist.                                        

§ 17 Kassenführung

(1)  Der  Kassenwart  hat  über  die  Kassengeschäfte  Buch  zu  führen  und  eine
Jahresrechnung zu erstellen. 

(2)  Die  geprüfte  Jahresrechnung  ist  der  Mitgliederversammlung  zur  Beschlussfassung
vorzulegen.

 
 
§ 18 Kassenprüfer 

(1)  Die  Mitgliederversammlung  wählt  aus  dem  Kreis  der  stimmberechtigten  Mitglieder
mindestens zwei Kassenprüfer, die nicht dem Vorstand angehören dürfen.

(2) Die zwei Kassenprüfer werden von der Mitgliederversammlung für die Dauer von zwei
Jahren gewählt, die Wiederwahl für eine weitere Amtszeit ist zulässig.

(3) Die Kassenprüfer prüfen die Ordnungsmäßigkeit der Buchführung und der Belege des
Vereins, sowie sonstiger Kassen sachlich und rechnerisch und bestätigen dies durch ihre
Unterschrift. Der Mitgliederversammlung ist hierüber ein Bericht vorzulegen. 

(4) Bei vorgefundenen Mängeln müssen die Kassenprüfer zuvor dem Vorstand berichten.

(5) Bei ordnungsgemäßer Führung der Kassengeschäfte beantragen die Kassenprüfer die
Entlastung.

(6) Einzelheiten der Kassenprüfung regelt die Finanzordnung. 

§ 19 Datenschutz im Verein

(1) Im Rahmen der Mitgliederverwaltung und zur Erfüllung der Zwecke und Aufgaben des
Vereins  werden  von  den  Mitgliedern  folgende  Daten  erhoben  und  im  Rahmen  der
Mitgliedschaft verarbeitet und gespeichert: {Name, Vorname, Anschrift, ggf. {wenn nötig)
Geburtsdatum, E-Mail-Adresse, ggf. Bankverbindung).
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(2) Darüber hinaus veröffentlicht der Verein die Daten seiner Mitglieder intern wie extern
nur nach entsprechenden Beschlüssen der Mitgliederversammlung und nimmt die Daten
von Mitgliedern aus, die einer Veröffentlichung widersprochen haben.

§ 20 Auflösung des Vereins, Beendigung aus anderen Gründen, 

Wegfall steuerbegünstigter Zwecke

(1)  Im Falle  der  Auflösung  des Vereins  sind  der  Vorsitzende  des  Vorstands  und sein
Stellvertreter  gemeinsam  vertretungsberechtigte  Liquidatoren,  falls  die
Mitgliederversammlung keine anderen Personen beruft. 

(2)  Bei  Auflösung  des  Vereins  oder  bei  Wegfall  steuerbegünstigter  Zwecke  fällt  das
Vermögen  an  die  "Bad  Hersfelder  Tafel"  des  Zweckverbandes  Diakonie  in  den
Kirchenkreisen Bad Hersfeld-Rotenburg mit Sitz in Bad Hersfeld, der es unmittelbar und
ausschließlich für gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke zu verwenden hat.

(3)  Die  vorstehenden  Bestimmungen  gelten  entsprechend,  wenn  dem  Verein  die
Rechtsfähigkeit entzogen wurde.  

Satzung beschlossen am 27.11.2023

Geändert am: 23.11.2024
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